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Untersuchung der stadtziircherischen Konsummileh auf menschenpathogene Keime, mit be-
sonderer Beriicksichtigung von Brucella abortus Bang. Schweiz. Medizinische Wochenschrift,
1953, Heft 3, S. 49 ff. — Entel H. J.: Brucellabakterien in Fleisch und Fleischerzeugnissen.
Vortrag vor der Deutschen Veterinar-medizinischen Gesellschaft, Bad Diirkheim, 12.-17. Okt.
1959. '

Aus dem Schlachthof Ziirich
Direktor: Dr. V. Allenspach

Parasitire und nichtinfektiose Krankheiten
und physiologische Zustinde, welche die Bankwiirdigkeit
des Fleisches in Frage stellen

Von P. Engeli, Zirich

Da sich die Instruktion fiir die Fleischschauer (I.) auf die Eidgenossische
Fleischschauverordnung vom 26. August 1938 stiitzt, welche am 1. April 1959
auller Kraft gesetzt wurde, stellt sich die Frage, ob mit dem Neuerlal nicht
gewisse Artikel gedndert oder neue Bestimmungen aufgenommen werden
sollten. Es darf festgestellt werden, dal sich die jetzige I. bew&hrt hat.
Was das Gebiet der parasitdren und nichtinfektiosen Krankheiten betrifft,
so sind in den letzten zwanzig Jahren keine umwilzenden Neuerkenntnisse
veriffentlicht worden, die eine wesentliche Anderung der einschligigen
Bestimmungen iiber die Fleischbeurteilung verlangen wiirden. Die Hoffnung
ist wohl berechtigt, daB am grundsitzlichen Aufbau der I. festgehalten wird
und nicht die Ausfithrungsbestimmungen gewisser ausléndischer Staaten
zum Vorbild genommen werden, welche versuchen, alle méglicherweise vor-
kommenden Krankheiten aufzuzdhlen und zwingende Einzelvorschriften
fiir die Beurteilung aufzustellen. Dies fithrt zu einem starren Schematismus,
wogegen unser System dem Fleischschauer mehr freie Hand 148t, andrer-
seits Erfahrung und VerantwortungsbewubBtsein voraussetzt. Es sollte des-
halb bei uns noch vermehrt Gewicht auf die Ausbildung und die Kontrolle
durch die Aufsichtsorgane gelegt werden.

Parasiten

Die fiir den Menschen apathogenen Parasiten unserer Schlachttiere ver-
dienen nur insofern Beachtung, als die befallenen Organe wegen Ekelhaftig-
keit aus dem Verkehr ausgeschlossen werden miissen, wie dies in Art. 31,
Ziff. 1, vorgeschrieben ist. An dieser Stelle werden auch die Hiilsenwiirmer
erwahnt, also die Echinokokken, welche mittelbar, das heillt nach Wairts-
wechsel auf den Menschen itbertragbar sind. Hier wurde von Kollege Schélli-
baum, Luzern, eine Verschirfung der Beurteilung vorgeschlagen in dem
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Sinne, daf auch Organe, welche nur eine einzelne Echinokokkenblase enthal-
ten, zu beseitigen seien (selbstverstindlich so, dafl sie nicht von Hunden ge-
fressen werden konnen). Ich mochte diesen Vorschlag unterstiitzen, denn er
ist préziser als die bisherige Regelung, welche es dem Gutdiinken des Fleisch-
schauers iiberlaBt, ob er ausschneiden oder das ganze Organ vernichten will.
Es sollte mit allen Mitteln darnach getrachtet werden, den Zyklus der
Echinokokken zu unterbrechen, wozu neben der periodischen antiparasi-
tiren Behandlung der Hunde auch eine schérfere Beurteilung der von der
ungeschlechtlichen Vorstufe befallenen Organe gehort. Die Echinokokken-
Erkrankung des Menschen ist auch heute noch oft von tragischer Bedeutung,
weil hdufig inoperabel und nach kurzem oder lingerem Siechtum zum Tode
fiihrend. Nach unserer Erfahrung, welche auch von andern schweizerischen
Schlachthofen bestatigt wird, ist in den letzten Jahren eine merkliche Zu-
nahme der Lungen-Echinokokkose beim GroB3vieh zu verzeichnen, vermutlich
bedingt durch die vermehrte Hundehaltung. Beim Rind ist bekanntlich, im
Gegensatz zu Mensch und Schwein, die Lunge die Pradilektionsstelle dieser
Finne. Zur sichern Feststellung der Lungenechinokokken ist ein Durch-
tasten dieses Organs unerldBlich. Da dies bei geblasenen Lungen unmdéglich
ist, beantrage ich, in der neuen I. das Blasen der Grofviehlungen ausdriick-
lich zu verbieten. Bei unsern einheimischen Schweinen sind dagegen Echino-
kokken selten anzutreffen.

Die Sarkosporidien wurden bis vor kurzem als fiir den Menschen un-
gefihrlich angesehen. Nach neuern Untersuchungen kommen diese Para-
siten nicht nur bei den meisten Sdugern, sondern auch bei Vogeln, Fischen
und Reptilien vor. Sie sollen von Tieren auf den Menschen iibertragbar sein,
wobei die Aufnahme mit Fleisch in erster Linie in Betracht kommt. Die
pathogene Bedeutung fiir den Menschen ist noch nicht geklirt; sie scheint
gegeben durch den hohen Toxingehalt. Unsere Haustiere sind von einem
gewissen Alter an viel hdufiger befallen, als bisher angenommen wurde. Die
Sarkosporidien werden heute zu den Pilzen gerechnet. Thre Sporen sind sehr
widerstandsfahig. Es wire angezeigt, auch in der Schweiz Untersuchungen
iiber das Vorkommen dieser Parasiten anzustellen. Es ist aber noch ver-
fritht, weitere Vorschriften als bisher in die 1. aufzunehmen. Bis jetzt wurde
nur das befallene Organ (das betraf meist den Osophagus) konfisziert, dies
nach Art. 31, Ziff. 1. Das Fleisch mufite nur dann als ungeniefbar erklart
werden, wenn es infolge der Muskelsporentierchen wésserig oder auffallend
verfirbt war (Art. 30, Ziff. 10). |

Zu den durch Fleischgenull auf den Menschen itbertragbaren Parasiten ge-
horen die Rinder- und die Schweinefinne, ferner die Trichine. Taenia solium
ist in Landern mit geregelter Fleischschau sehr selten geworden, und ent-
sprechend selten ist der Cysticercus cellulosae bei unsern Schweinen. Das
rithrt daher, daf3 diese Finne kaum vereinzelt vorkommt, sondern meist in
grofler Anzahl die Muskulatur durchsetzt und deshalb bei der Fleischschau
schwerlich iibersehen werden kann, wie dies bei der Rinderfinne, die selten
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gehduft vorkommt, sicherlich gelegentlich der Fallist. In einigen Léndern wird
in letzter Zeit von einer Zunahme der C'ysticercus-tnermis-Befunde gesprochen.
Da diese vor allem schwach finnige Rinder betrifft, ist die Zunahme viel-
leicht nur scheinbar und beruht auf einer verbesserten Untersuchungs-
technik. In Deutschland ist nicht nur schon lange der Masseterschnitt
zwingend vorgeschrieben, sondern in letzter Zeit werden an verschiedenen
Schlachthofen noch zusétzliche Schnitte im Zungengrund und von Herzrohr
bis Herzspitze durchgefiihrt, und die Serosa wird beidseitig vom Zwerchfell
abgelost. Eine Erweiterung des Untersuchungsganges fiihrt aber nur dann
zum Erfolg, wenn ausreichende Beleuchtung des Untersuchungsplatzes und
geniigend Zeit zur Verfiigung stehen. In diesem Zusammenhang halte ich
es fiir dringend, daBl auch einmal bei uns das Problem der Hochstunter-
suchungszahlen zur Sprache kommt. Da bei Grofvieh die Kaumuskeln zu
den Pradilektionsstellen des Cysticercus inermis gehoren, sollte das An-
schneiden der duBlern und innern Kaumuskeln in der I. vorgeschrieben wer-
den, und zwar expressis verbis (Art. 22). Bei Kilbern scllen Herz, Zwerchfell
und Atemmuskulatur besonders sorgfiltig untersucht werden, da das An-
schneiden der Masseteren nicht maoglich ist. Wie allerdings gewisse Fleisch-
schauer — es hat leider auch Tieridrzte darunter — das Kalbsherz auf Finnen
untersuchen konnen, ohne das Perikard zu ertéfinen, ist mir ein Réatsel. Die
Beurteilung des Fleisches, in welchem gesundheitsschidliche Rinder- oder
Schweinefinnen festgestellt wurden, sollte gleich belassen werden. Nach der I.
bedingt der Cysticercus cellulosae eine strengere Beurteilung als der Cysti-
cercus inermis. Finniges Schweinefleisch ist je nach Befall bedingt bank-
wiirdig (Art. 29, Ziff. 5) oder ungenieBbar (Art. 30, Ziff. 9) zu erkléren,
wahrend bei schwachem Befall mit Rinderfinnen nach erfolgter Vorbehand-
lung noch Bankwiirdigkeit verfiigt werden kann. Als Verfahren sollte nur
noch das Durchfrieren, welches jetzt sicher iiberall durchgefiihrt werden
kann, zugelassen werden, und zwar wie bis anhin wiahrend 10 Tagen. Nach
Angaben aus der Literatur werden Zystizerken mit Sicherheit abgetotet,
wenn in allen Muskelpartien wihrend 24 Stunden eine Temperatur von
hochstens — 3° C herrscht, was bei 10tagigem Durchfrieren in Rdumen mit
einer Temperatur von héchstens — 10° C gewéhrleistet ist. -

In gewissen auslindischen Stidten wird dem Untersucher eine Fund-
pramie fiir die Feststellung von gesundheitsschédlichen Finnen ausbezahlt,
was zu einem Anstieg der Fundzahlen fiihrte. Auch Bandwurmtriagern wird
nach erfolgreich durchgefiihrter Kur eine Entschidigung entrichtet. Solche
MafBnahmen kénnten auch bei uns erwogen werden.

Zu den Trichinen — oder wie sié nach den Regeln der Nomenklatur heiflen
sollten: Trichinellen — ist wenig zu bemerken, da sie bei unserm inléndischen
Hausschwein nicht vorkommen. Auch Wildschweine, welche in unserm
Lande wieder sehr selten geworden sind, beherbergen nur ausnahmsweise
diesen Schmarotzer. Gelegentlich sind Fiichse, Dachse und Hunde Trichinen-
triager; deren Fleisch darf aber bei uns iiberhaupt nicht in den Verkehr ge-
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langen. Eine Ab#dnderung des Art. 30, Ziff. IT, der I., welcher Ungenief3-
barkeit des trichinosen Fleisches fordert, ist nicht am Platze, obschon nach
auslindischen Mitteilungen die Trichinen durch Temperaturen unter
—30° C, durch Erhitzen auf iiber 60° C oder durch Langsampdkelung ab-
getotet werden konnen.

Nicht kontagiose Krankheiten
und besondere physiologische Zustinde

Es gibt eine Reihe von physiologischen und pathologischen Zustéinden
nicht ansteckender Natur, welche die Bankwiirdigkeit des Fleisches oder
gewisser Organe in Frage stellen. Es bereitet oft Schwierigkeit, zu unter-
scheiden, ob gewisse Verdnderungen und Abweichungen von der Norm
physiologisch bedingt oder auf Krankheiten zuriickzufiihren sind. Die Be-
urteilung hingt aber oft gerade von dieser Unterscheidung ab. Ich erwiihne
hier nur die Begriffe: Magerkeit — Abmagerung, Abzehrung oder bei den
abnormen Farbungen die Differenzierung zwischen Futtergelbfirbung und
Ikterus (Lipochromatosis nur im Fett [Depotfett] bla3t nach Abhangen ab;
Ikterus in Fett, Bindegewebe, Fascien, Knorpel, Gefiflintima, nicht licht-
empfindlich, nicht abblassend). Auch Geruchsabweichungen konnen physio-
logisch sein wie der Geschlechtsgeruch oder durch krankhafte Prozesse
verursacht.

Die verschiedenen Vorschriften fiir die Beurteilung bei Verdnderungen
von Farbe, Geruch, Geschmack, von verunfallten Tieren, bei Vorliegen von
Neubildungen und Blutanomalien, wozu auch Ikterus, Urdmie und -Hémo-
globinurie zu rechnen sind, bediirfen keiner Neuregelung. Leukdmien sind
wie Neubildungen zu beurteilen. .

Der physiologische Zustand der Unreife gibt immer wieder zu Diskus-
sionen Anla. Nach Art. 51 der eidgendssischen Fleischschauverordnung
darf Fleisch von Kilbern, Lammern, Zicklein, Ferkeln und Fohlen, die nicht
mindestens 3 Wochen alt sind oder deren Fleisch und Organe noch Erschei-
nungen der Unreife aufweisen, nicht als bankwiirdig bezeichnet werden.
Dadurch erhélt diese Bestimmung besonderes Gewicht, denn es ist der einzige
Artikel der Verordnung, welcher sich mit der Beurteilung befaflt, alles
iibrige wird der I. iiberlassen. Trotzdem diese Bestimmungen nicht selten
angefochten und auch iibertreten werden, ist eine Abéanderung der I. recht-
lich nicht méglich und auch materiell nicht am Platze. Nicht nur volkswirt-
schaftliche Griinde (Milchiiberschul3) sprechen fiir eine Beibehaltung dieser
Mindestaltersgrenze, sondern auch hygienische Erwigungen, Bestrebungen
des Tierschutzes und die Gefahr der Ubervorteilung des Konsumenten. Fiir
die Beurteilung sollte vor allem auf die allgemeine Fleischbeschaffenheit
(Ausbildung des Nierenfettes und der Muskulatur besonders der Hinter-
schenkel) abgestellt werden und nicht ausschlieflich auf die Verdnderungen
am Zahnfleisch, die Riickbildungsvorgénge am Nabel und das Verschwinden
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des Nierenikterus, weil gelegentlich Ausnahmen vom normalen Ablauf dieser
Prozesse eintreten kénnen.

Anwendung von Antibiotika, Hormonen

Von verschiedenen Stellen wird die Beimischung von Antibiotika zu den
Futtermitteln als fleischhygienisch belanglos dargestellt, da, wenn iiberhaupt
im Fleisch noch geringe Mengen vorhanden sind, diese durch den Koch-
prozeB3 vernichtet werden. Allerdings wollen die kritischen Stimmen nicht
verstummen, und zuor Zeit wird die Frage der Gefihrdung des Konsumenten
von verschiedenen wissenschaftlichen und amtlichen Stellen noch eingehen-
der gepriift. Ob die bakteriologische Fleischuntersuchung durch die in
Futtermitteln erlaubten Mengen Antibiotika beeinflut werden kann, ist
umstritten; bei therapeutischen Dosen kurz vor der Schlachtung kann dies
gelegentlich der Fall sein. Die Verabreichung von Antibiotika an Tiere un-
mittelbar vor der Schlachtung zur Verbesserung der Haltbarkeit des Flei-
sches oder das Eintauchen von Fleisch (Gefliigel) in antibiotikahaltige
Losungen zum gleichen Zweck ist laut Eldgenossmcher Fleischverordnung
Art. 35, Abs. 2, verboten.

- Zur Verbesserung der Mast, das heiflt zur Ruhigstellung der Tiere und
zur Unterdriickung des Geschlechtsgeruches im Fleische von mé#nnlichen
Schweinen werden synthetische Follikelreifungshormone angepriesen. Von
humanmedizinischer Seite wird vor diesen Mitteln gewarnt, es werden sogar
Zusammenhidnge mit menschlichen Karzinomformen vermutet. Da bei
parenteraler Verabreichung bei der Schlachtung die Depots teilweise noch
vorhanden sein kénnen, sollte mindestens diese Form der Verabreichung
von Stilbenen bei Schlachttieren verboten werden. Am héufigsten werden
sie wahrscheinlich bei Junghidhnen verwendet anstelle der operativen
Kapaunisierung. Die Wirkung beziiglich des Geschlechtsgeruches bei
Schweinekryptorchiden und besonders bei Ebern ist dagegen sehr fraglich.

Radioaktivitit und Fleisech

Hier stehen zwei Probleme im Vordergrund, ndmlich die Behandlung von
Fleisch (und andern Lebensmitteln) mit ionisierenden Strahlen zum Zwecke
ihrer Konservierung und die Verseuchung von Lebensmitteln mit radio-
aktiven Stoffen. Die Untersuchungen sind aber auf beiden Gebieten noch
vollstandig im FluB}, weshalb es verfritht wire, irgendwelche gesetzgeberische
Mafnahmen vorzuschlagen. Die Moglichkeit dafiir sollte aber vorgesehen
werden.

Résumé

Lors d’une révision de '« Instruction pour les inspecteurs des viandes», il n’y a
pas lieu d’apporter de notables modifications aux maladies parasitaires et non infec-
tieuses. Au chapitre des parasites transmissibles & I’'homme par la consommation de
viande, on ne propose que quelques légers additifs. Ces derniers sont davantage du
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ressort de la technique des recherches. En ce qui concerne les derniéres découvertes
dans le domaine des sarcosporidies, il serait prématuré de modifier les prescriptions
touchant l'appréciation. De méme, nos connaissances sur ’effet de la radioactivité
sur la viande ne sont pas encore assez précises pour nous permettre d’en tirer les
conséquences législatives nécessaires. Ein revanche, il est indiqué de mettre en garde
sur un abus des antibiotiques et des hormones folliculaires.

Riassunto

In una revisione dell’« Istruzione per gli ispettori delle carni» le malattie parassitarie
e quelle non infettive non richiedono modificazioni essenziali. Per i parassiti trasmissi-
bili all'uomo attraverso il consumo della carne, si propongono solo alcuni complementi
minimi che concernono piuttosto la tecnica dell’esame. Riguardo alle cognizioni piu
recenti dei sarcosporidii, sarebbe ancora prematuro cambiare le prescrizioni di apprez-
zamento. Anche le possibilitda d’influenza della radioattivita sulla carne sono ancora
troppo poco chiare per trarne gia delle conseguenze di carattere legislativo. Sarebbe
invece il caso di avvertire circa 1'uso inconsiderato di antibiotici e di ormoni follicolari
sintetici.

Summary

In a revised « Instruction for meat inspectors» no important changes in connection
with parasitic and non infectious diseases are necessary. Regarding parasites trans-
mitted to men by meat some unimportant additions in the methods of examination
are proposed. The prescriptions on sarcosporidia may remain, in view of the unimpor-
tant new knowledge on these parasites. The same holds good regarding the influence
of radioactivity on meat. But a warning from the luxurious use of antibiotica and
synthetic follicle maturation hormons is advisable.

Aus dem Schlachthof Basel
Direktor: Dr. W. Eberle

Kontrolle des Verkehrs mit Fleisch und Fleischwaren -
Von R. Ernst, Basel

Es wurde mir der Auftrag erteilt, iiber das Thema « Kontrolle des Verkehrs
mit Fleisch und Fleischwaren » einige grundlegende Gedanken zu éuflern und
Vorschlige fiir die Revision der Instruktion fiir die Fleischschauer zur Dis-
kussion zu stellen.

Es sei mir gestattet, zundchst kurz die gesetzlichen Grundlagen fiir unsere
Amtsausiibung in Erinnerung zu rufen.

Jede amtliche Tatigkeit basiert letzten Endes auf einem Bundesgesetz.
Fiir uns ist das «Bundesgesetz iiber den Verkehr mit Lebensmitteln und
Gebrauchsgegenstinden vom 8. Dezember 1905» maBgebend. Es enthilt
in den Artikeln 7 und 8 die einschlédgigen Vorschriften. Insbesondere be-



	Parasitäre und nichtinfektiöse Krankheiten und physiologische Zustände, welche die Bankwürdigkeit des Fleisches in Frage stellen

